
 
 

 
 
 
 
 

Erfassungsbogen zur Ermittlung des Interesses an der 
Errichtung einer Integrierten Gesamtschule in Ankum 

 
Hinweis: Die Teilnahme an der Befragung ist freiwillig! 
 

Ihre Angaben werden nur statistisch ausgewertet und unterliegen dem Niedersächsischen 
Datenschutzgesetz. Sie dienen ausschließlich der Ermittlung des Bedarfs an der Errichtung einer 
Integrierten Gesamtschule. Die in diesem Zusammenhang erhobenen personenbezogenen Daten 
werden vertraulich behandelt und nach der Auswertung der Bögen vernichtet.  
 

Sie nehmen mit der Beantwortung der Fragen keine rechtsverbindliche Anmeldung Ihres Kindes an 
einer bestimmten Schule vor. Ihre Angaben werden jedoch als ernst gemeinte Interessenbekundung 
angesehen, die als Grundlage für die weiteren schulplanerischen Entscheidungen dienen. 
 

Bitte füllen Sie für jedes Kind einen gesonderten Fragebogen aus! Bitte nur ein Kreuz machen! 

 
Mein/Unser Kind  _______________________________________ 
    (Vor- und Zuname) 

besucht zurzeit die  
Grundschule:  _______________________________________ Klasse:_____ 

(Bitte genauen Namen der Schule angeben!) 

 
Ich/Wir würde/n mein/unser Kind nach Beendigung der Grundschule 

voraussichtlich an der/dem anmelden: 

 
Oberschule Bersenbrück (von-Ravensberg-Schule) 
 
 
Gymnasium Bersenbrück 

 
 
 

 
Integrierte Gesamtschule Ankum 

 
 

 
Schulen außerhalb der Samtgemeinde:  
 
Schulen in freier Trägerschaft  

  
__________________________________  
(Schule bitte benennen) 
 

 
 
 
 
---------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------          

Name     Anschrift 
 
 
---------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Datum     Unterschrift 
 

Bitte den Erfassungsbogen im geschlossenen Umschlag bis zum 02.10.2014 an den/die 

Klassenlehrer/in zurückgeben oder den Freiumschlag per Post an die Samtgemeinde senden! 


